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1. Planungsanlass, Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung 

Der Ortsteil Ellingsen der Gemeinde Möhnesee liegt ca. sechs Kilometer östlich von Körbe-

cke. Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Ellingsen“ umfasst den Ortsteil, der 

von den Straßen Buschweg, Waldweg und Lange Straße durchquert wird. 

 

Abb. 1: Luftbild von Ellingsen mit Geltungsbereich der Außenbereichssatzung  
„Ellingsen“ (Luftbild: Google Earth © 2009 GeoBasis-DE/BKG) 

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee ist der geplante Geltungsbereich der Au-

ßenbereichssatzung „Ellingsen“ als Dorfgebiet und als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 

Ein Bebauungsplan liegt für den Ortsteil nicht vor. Die planungsrechtliche Beurteilung von 

Bauvorhaben erfolgt nach § 35 BauGB (Bundesbaugesetzbuch) – Bauen im Außenbereich. 
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Abb. 2: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde  
Möhnesee mit Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Ellingsen“ 

Im Außenbereich ist laut § 35 Abs. 1 BauGB nur sog. „privilegierte“ Bebauung zulässig, die 

sich vornehmlich auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe bezieht; reine Wohnbebauung 

gehört nicht dazu. Die Bildung von Splittersiedlungen soll vermieden werden. Nicht privile-

gierte Vorhaben können gemäß § 35 Abs. 2 BauGB im Einzelfall zugelassen werden, wenn 

ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche Belange nicht beeinträchtigt und die Erschlie-

ßung gesichert ist. Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt laut § 35 Abs. 3 BauGB 

insbesondere dann vor, wenn das Vorhaben z.B. den Darstellungen des Flächennutzungs-

plans widerspricht. Dies trifft auf drei in die Außenbereichssatzung „Ellingsen“ einbezogene 

Flächen zu (s. obige Abb. 2). 

Zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Ortslage „Ellingsen“ 

entlang der drei Erschließungsstraßen Buschweg, Waldweg und Lange Straße ist dement-

sprechend die Aufstellung einer Außenbereichssatzung mit dem Ziel einer behutsamen Ab-

rundung des Ortsteils vorgesehen. 
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2. Räumlicher Geltungsbereich und gegenwärtige Situation  

Die Abgrenzung der Außenbereichssatzung „Ellingsen“ orientiert sich an den vorhandenen 

Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Für den räumlichen Geltungsbereich der Außenbe-

reichssatzung ist die zeichnerisch festgesetzte Umgrenzung maßgebend. Mit der Aufstellung 

der vorliegenden Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB soll im Wesentlichen das 

Ziel erreicht werden, die Ortslage Ellingsen klarstellend zu fassen und gleichzeitig eine ab-

rundende Bebauung durch Wohngebäude oder zur Unterbringung kleiner Handwerks- und 

Gewerbebetriebe zu ermöglichen. 

 

Abb. 3: Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Ellingsen“  
(Vermessungsbüro Ludwig und Schwefer, Februar 2019) 

3. Voraussetzungen 

Nach den Vorgaben des § 35 Abs. 6 BauGB kann die Gemeinde für bebaute Bereiche im 

Außenbereich, die nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen eine 

Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohn-

zwecken dienende Vorhaben oder kleinen das Wohnen nicht wesentlich störenden Hand-

werks- und Gewerbebetrieben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB nicht entgegengehalten 

werden kann, dass sie einer Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für die Land-

wirtschaft oder Wald widersprechen oder die Entstehung oder Verfestigung einer Splitter-

siedlung befürchten lassen. In der Satzung können nähere Bestimmungen über die Zuläs-

sigkeit getroffen werden. 

Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung ist gemäß § 35 Abs. 6, Satz 4 BauGB, dass 

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, 
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2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht begründet wird und 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b genannten 
Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

Für den Ortsteil Ellingsen und den geplanten Geltungsbereich der Satzung sind die aus obi-

gen Voraussetzungen abzuleitenden allgemeinen Tatbestandmerkmale zu prüfen: 

Bebauter Bereich 

Im geplanten Geltungsbereich der Satzung ist eine straßenbegleitende Bebauung entlang 

der drei Haupterschließungsstraßen vorhanden, die sich im Wesentlichen darstellt als eine 

lockere Bebauung mit Einfamilienhäusern, die keine außenbereichstypischen Merkmale auf-

weisen. Die vorhandene Bebauung rechtfertigt den Erlass einer Außenbereichssatzung. 

Nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt  

Die Bebauung im Geltungsbereich ist zwar landwirtschaftlich geprägt, innerhalb des Sat-

zungsbereichs befinden sich neben einigen landwirtschaftlichen Betrieben und einem Ge-

werbebetrieb (Veranstaltungsservice) jedoch nur reine Wohngebäude. Der Ortsteil kann also 

als nicht überwiegend landwirtschaftlich geprägt eingestuft werden. 

Wohnbebauung von einigem Gewicht 

Das Merkmal des Vorhandenseins einer Wohnbebauung von einigem Gewicht kann inner-

halb des Satzungsbereichs mit ca. 20 Wohnhäusern als erfüllt gelten. 

Vereinbarkeit mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 

Das geplante Satzungsgebiet ist mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung verein-

bar, da der räumliche Geltungsbereich nicht wesentlich über die vorhandene Siedlungssitu-

ation hinausreicht, sondern lediglich die sichtbare Struktur an den Siedlungsrändern ergänzt. 

Durch die Planung werden somit keine planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen, 

die eine geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigen. Die Entstehung einer Split-

tersiedlung ist nicht zu befürchten. 

Umweltbelange 

Der Ortsteil Ellingsen liegt innerhalb des Vogelschutzgebiets „DE-4415-401 „Hellwegbörde“, 

welches sich in ca. 100 m Entfernung vom geplanten Satzungsbereich befindet. Der geplante 

Geltungsbereich der Außenbereichssatzung liegt außerhalb festgesetzter Landschafts-

schutzgebiete. Die nach § 35 Abs. 6, Satz 4, Nr. 2 und 3 BauGB zu prüfenden Umweltbe-

lange werden nicht beeinträchtigt (vgl. Kap. 8).  

4. Rechtliche Wirkung 

Der im Geltungsbereich der Satzung befindliche bebaute Bereich Ellingsens verbleibt im Au-

ßenbereich nach § 35 BauGB. Durch den Erlass der Satzung wird die Zulässigkeit von privi-

legierten Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB und begünstigten sonstigen Vorhaben nach 

§ 35 Abs. 4 BauGB nicht berührt. 
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In der Außenbereichssatzung „Ellingsen“ wird bestimmt, dass Wohnzwecken dienenden Vor-

haben sowie kleinen das Wohnen nicht wesentlich störenden Handwerks- und Gewerbebe-

trieben im Sinne des § 35 Abs. 2 BauGB (sonstige Vorhaben) nicht entgegengehalten wer-

den kann, dass sie einer Darstellung des Flächennutzungsplans für Flächen für die Land-

wirtschaft / Wald widersprechen oder dass sie die Entstehung und Verfestigung einer Split-

tersiedlung befürchten lassen.  

5. Bestimmungen über die Zulässigkeit von Vorhaben 

Gemäß § 35 Abs. 6 Satz 3 BauGB können in der Außenbereichssatzung nähere Bestim-

mungen über die Zulässigkeit von Vorhaben getroffen werden. Der § 3 der Außenbereichs-

satzung regelt, dass in Gebäuden, die nach Inkrafttreten der Satzung errichtet werden, ma-

ximal zwei Wohneinheiten zulässig sind. Mit dieser Festsetzung soll sichergestellt werden, 

dass die aufgelockerte und kleinteilige Bebauung Ellingsens erhalten bleibt und keine groß-

maßstäblichen Mehrfamilienhäuser entstehen, die das Ortsbild beeinträchtigen würden. 

6. Landwirtschaftliche Immissionen 

Im Geltungsbereich der Satzung sowie angrenzend wird Pferde- Puten- und Schweinehal-

tung betrieben. Es ist hier gelegentlich mit dem Auftreten von Geruchsimmissionen zu rech-

nen. Die Anwohner müssen nach Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), welche zur Beurtei-

lung von Geruchsimmissionen verwendet wird, im Außenbereich im Einzelfall ein Beurtei-

lungswert von bis zu 0,25 akzeptieren. Es handelt sich hierbei um relative Häufigkeiten der 

Geruchsstunden. 

7. Erschließung und Entwässerung 

Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung im Sinne von § 4 der Bauordnung NRW gilt für die Grundstü-

cke innerhalb des Satzungsbereichs als gesichert. Zusätzliche Maßnahmen sind nicht erfor-

derlich. 

Trinkwasserversorgung 

Die Trinkwasserversorgung ist durch Anschluss an das öffentliche Trinkwasserversorgungs-

netz sichergestellt. 

Schmutzwasserbeseitigung 

Die Ortschaft Ellingsen ist mit dem Schmutzwasser an die öffentliche Kanalisation ange-

schlossen. 

Niederschlagswasserbeseitigung 

Nach § 44 Abs. 1 LWG (Landeswassergesetz) ist Niederschlagswasser von Grundstücken, 

die nach dem 01.01.1996 erstmals bebaut, befestigt oder an die öffentliche Kanalisation an-

geschlossen werden, vor Ort zu versickern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer ein-

zuleiten. Zur Beurteilung der hydrogeologischen Verhältnisse kann im Einzelfall im Rahmen 

der Baugenehmigung die Erstellung eines hydrogeologischen Gutachtens notwendig sein. 
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Die Versickerung hat nach den Vorgaben dieses Gutachtens sowie nach dem ATV – Arbeits-

blatt 138, dem Regelwerk der Abwassertechnischen Vereinigung (ATV), zu erfolgen. 

Für die Versickerung des Niederschlagswassers oder die Einleitung in ein Gewässer wird 

eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 WHG benötigt. Der dazugehörige Antrag ist bei 

der Wasserbehörde des Kreises Soest zu stellen. 

Abfallbeseitigung 

Die Abfallentsorgung des Satzungsgebiets ist über die Anfahrbarkeit über die öffentliche Ver-

kehrsfläche sichergestellt. 

8. Umweltbelange 

Mit der Außenbereichssatzung werden keine Vorhaben begründet, für die die Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht (§ 35 Abs. 6 Nr. 2 BauGB). Zu-

dem liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB 

genannten Schutzgüter vor. Es bestehen keine Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und 

Schutzzwecke von FFH-Gebieten (Flora-Fauna-Habitat) und Vogelschutzgebieten. Anhalts-

punkte, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen 

von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beach-

ten sind, bestehen ebenfalls nicht. 

Eingriffsregelung 

Der Siedlungsrand von Ellingsen ist durch Gehölze geprägt. Im geplanten Satzungsbereich 

befindet sich hofnahes Grünland. Im Bereich des auf dem Flurstück 98 gelegenen Teichs 

sind Kompensationsflächen festgelegt, die auf Dauer angelegt sind. Das Flurstück 84 ist mit 

einem älteren straßenbegleitenden Gehölzbestand umgeben. Grünstrukturen und Biotope 

sind möglichst zu erhalten. 

Im Geltungsbereich der Satzung erfolgt die Baugenehmigung nach § 35 BauGB. Bauvorha-

ben im Außenbereich stellen gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) ei-

nen Eingriff in Natur und Landschaft dar, der gemäß § 15 BNatSchG durch geeignete Kom-

pensationsmaßnahmen auszugleichen ist. Der Nachweis der erforderlichen Ausgleichsmaß-

nahmen ist vom jeweiligen Bauherrn im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Im Zuge 

der Baugenehmigungsverfahren ist darauf zu achten, dass vermeidbare Beeinträchtigungen 

von Natur und Landschaft unterlassen werden und die verbleibenden Eingriffswirkungen mi-

nimiert und ausgeglichen werden. Für Gehölzbestände, die erhalten werden sollen, ist durch 

Nebenbestimmung zur Baugenehmigung sicherzustellen, dass vor Beginn der Baumaßnah-

men geeignete Schutzmaßnahmen gemäß DIN 18920 (Schutz von Bäumen und Pflanzen-

beständen und Vegetationsdecken bei Baumaßnahmen) vorgenommen werden. 

Artenschutz 

Eine Artenschutzvorprüfung (ASP) wurde durchgeführt (Büro Stelzig, März 2019). Die Er-

gebnisse der Vorprüfung wurden als allgemeiner Hinweis in die Satzung eingefügt: 
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Hinweis Nr. 2 Artenschutz 

- Wenn bei vertieften Untersuchungen Feldsperlinge und/oder Stare als Brutvögel 
nachgewiesen werden, müssen mindestens 3 Nisthilfen für jedes betroffene Brut-
paar Feldsperlinge sowie ebenfalls jeweils 3 Nisthilfen je betroffenes Paar Stare in 
der nahen Umgebung des Vorhabens an geeigneten, noch festzulegenden Stand-
orten (Bäume, Hecken) angebracht werden. 

- Die Baufeldräumung zum Schutz der allgemeinen Brutvogelfauna inklusive der pla-
nungsrelevanten Arten darf nicht während der Hauptbrutzeit vom 15. März bis 31. 
Juli stattfinden. 

- Vom 1. März bis zum 30. September dürfen Baumfällungen und Gehölzschnitt nur 
in Ausnahmefällen mit Einbeziehung eines Experten durchgeführt werden 
(BNatSchG). 

Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange und die Einhaltung der sog. Zugriffsverbote 

gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG erfolgt im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren des konkre-

ten Bauvorhabens. Es erfolgt eine Beteiligung der Unteren Naturschutzbehörde.  

Gewässerschutz 

Im Satzungsgebiet gibt es mehrere Fließgewässer und Teiche. Zu beachten sind in diesem 

Zusammenhang die rechtlichen Regelungen in Gewässerrandstreifen. Hiernach ist der Ge-

wässerrandstreifen im Außenbereich 5 m breit. Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung 

und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der Wasserspei-

cherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen 

aus diffusen Quellen. Aus diesen Gründen sollen Uferrandstreifen in einem Bereich von 5 m 

ab Böschungsoberkante nicht bebaut werden. Anlagen am Gewässer (zum Beispiel Zäune), 

bedürfen dabei einer Genehmigung durch den Kreis Soest.  

Zu beachten ist, dass nach § 97 Abs. 4 LWG (Landeswassergesetz) an den Fließgewässern 

eine bauliche Anlage (z.B. ein Zaun) innerhalb von 3 m von der Böschungsoberkante regel-

mäßig nicht zugelassen werden kann, weil dies die Gewässerunterhaltung erschweren 

würde. Gemäß § 38 Abs. 4 WHG (Wasserhaushaltsgesetzes) ist in Gewässerrandstreifen 

u.a. das Entfernen von standortgerechten Bäumen und Sträuchern - ausgenommen die Ent-

nahme im Rahmen einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft - sowie das Neuanpflanzen von 

nicht standortgerechten Bäumen und Sträuchern verboten. Auch verboten ist die nicht nur 

zeitweise Ablagerung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern können oder 

die fortgeschwemmt werden können. 

Zu beachten ist, dass für die Überfahrten über ein Gewässer eine Genehmigung gemäß § 22 

LWG erforderlich ist. Sollten Überfahrten zur Erschließung eines Grundstückes erforderlich 

sein, so sind entsprechende Anträge bei der Wasserbehörde des Kreises Soest zu stellen. 

9. Verwendete Gutachten 

 Büro Stelzig: Artenschutzrechtliche Prüfung zur Satzung gemäß § 35 (6) BauGB für 

den Ortsteil Ellingsen der Gemeinde Möhnesee, Soest, März 2019 

 


